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Zusammenfassung
Inklusive Bildung wird durch ihre zunehmende Anerkennung 
als Menschenrecht und globales Entwicklungsziel zu einem re-
levanten Untersuchungsgegenstand für die vergleichende und 
internationale Bildungsforschung. Am Beispiel inklusiver Bil-
dung lässt sich die weltweite Institutionalisierung globaler Nor-
men der Bildung und Erziehung untersuchen. Um ein mög-
lichst umfassendes Bild der weltweiten Institutionalisierung 
inklusiver Bildung zu zeichnen, wird in Anlehnung an Finne-
more und Sikkink (1998) vorgeschlagen, Prozesse der Norm- 
Entstehung, der Norm-Verbreitung und der Norm-Aneignung 
zu analysieren und systematisch aufeinander zu beziehen. Da-
mit versteht sich dieser Artikel auch als Plädoyer, die sich eta-
blierende internationale Inklusionsforschung stärker mit For-
schungsperspektiven der vergleichenden Sozialwissenschaften 
zu verbinden. 

Schlüsselworte: Inklusive Bildung, Menschenrechte, UN-BRK, 
Salamanca-Erklärung, Weltkultur, Kulturelle Bedeutungswelten, 
Internationale Inklusionsforschung, Vergleichende Erziehungs- 
wissenschaft

Abstract
Since inclusive education is increasingly recognised as an inter-
national human right and a global development goal it becomes 
more and more relevant for international and comparative 
educational research. Inclusive education serves as an example 
to explore the worldwide institutionalisation of global educa- 
tional norms. In order to draw a comprehensive picture of how 
inclusive education is institutionalised globally, I suggest to ana-
lyse and relate processes of norm emergence, norm diffusion and 
norm appropriation (Finnemore & Sikkink, 1998). Thus, this 
article aims to encourage linking international inclusion re- 
search more closely to comparative social sciences.  

Keywords: Inclusive Education, Human Rights, UN-CRPD, 
Salamanca Statement, World Culture, Culturally Specific Worlds of 
Meaning, International Inclusion Research, Comparative Education 

Einleitung
Der Begriff „inklusiv“ ist aus der Diskussion darüber, wie Bil-
dung und Erziehung organisiert sein sollen, seit einigen Jahren 

Christian Brüggemann

Inklusive Bildung als globale Norm.  
Einleitende Bemerkungen zu einem entstehenden 
Forschungsfeld und den Beiträgen in diesem Heft 

nicht mehr wegzudenken (siehe z.B. Armstrong, Armstrong & 
Spandagou, 2009; Daniels & Garner, 1999; Kiuppis & Haus-
stätter, 2015; Mitchell, 2004, 2005; Moser & Lütje-Klose, 2016; 
Peters, 2004; Pijl, Meijer & Hegarty, 1997; Topping & Maloney, 
2005; Wulf & Roßbach, 2014). Die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen stellte bei der Verabschiedung des Weltakti-
onsprogramms für Menschen mit Behinderungen 1982 fest, 
dass die Beschulung von Menschen mit Behinderungen „should 
as far as possible take place in the general schools system“ (United 
Nations, 1982, Paragraph 120). Ein Jahrzehnt später formulierte 
die Salamanca-Erklärung – verabschiedet von 92 Regierungen 
und 25 internationalen Organisationen auf der World Confe- 
rence on Special Needs Education – inklusive Bildung als globa-
les Leitziel sonderpädagogischer Unterstützung. Inklusive Bil-
dung wird damit sukzessive zu einem bedeutsamen Begriff der 
internationalen Bildungssemantik (Vislie, 2003). Durch die 
2006 verabschiedete und 2008 in Kraft getretene Behinderten-
rechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK) wird in-
klusive Bildung schließlich zur Menschenrechtsnorm, zu der sich 
die überwiegende Mehrheit der Staaten durch Ratifikation be-
kennt. In der Debatte um die Post-2015-Agenda wird inklusive 
Bildung darüber hinaus zu einem globalen Ziel nachhaltiger 
Entwicklung erklärt und damit zum zentralen Standard der ent-
wicklungspolitischen Zusammenarbeit im Bildungsbereich 
(World Education Forum, 2015).

Mit der Anerkennung als Menschenrecht und globalem 
Entwicklungsziel wird inklusive Bildung zu einem relevanten 
Untersuchungsgegenstand für vergleichende und internationale 
Bildungsforschung. Kaum ein Land der Welt wird die Norm 
gänzlich ignorieren können. Unter dem Mantra der inklusiven 
Bildung geraten schließlich nicht nur Empfängerländer von Ent-
wicklungshilfe unter Handlungsdruck (z.B. Le Fanu, 2013), 
sondern auch jene Länder, deren Bildungssysteme als besonders 
weit entwickelt gelten (z.B. Blanck, Edelstein & Powell, 2013). 
Ob ratifiziert oder nicht, jedes Land wird sich zu inklusiver Bil-
dung als international anerkannter Norm in Verhältnis setzen 
müssen. 

Für vergleichende und internationale Forschung, die sich 
zum Ziel setzt, Bildung und Erziehung nicht als ausschließlich 
nationale Phänomene zu verstehen, sind grenzüberschreitende 
Prozesse der Verbreitung von pädagogischen Ideen, Organisati-
onsprinzipien, Methoden und Praktiken von besonderem Inte-
resse (Adick, 2008; Caruso, 2010). Der weltweite Bedeutungs-
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zuwachs inklusiver Bildung scheint daher besonders geeignet, 
um exemplarisch Prozesse der Institutionalisierung globaler 
Normen der Bildung und Erziehung zu untersuchen. Der vor-
liegende Beitrag fragt danach, wie die globale Institutionalisie-
rung inklusiver Bildung systematisch erfasst werden kann und 
kontextualisiert die in diesem Themenheft vertretenen Beiträge 
vor dem Hintergrund der Forschung zu internationalen Men-
schenrechtsnormen. Zunächst wird eine Heuristik zur Erfassung 
der weltweiten Institutionalisierung inklusiver Bildung vorge-
stellt. Im Anschluss werden Arbeiten präsentiert, die sich der 
Erforschung von Prozessen der Entstehung, Verbreitung und 
Aneignung von Menschenrechtsnormen widmen. 

Globale Normen: Entstehung, Verbreitung 
und Aneignung

Zur Erforschung von Prozessen der Normentwicklung haben 
Finnemore und Sikkink (1998) vorgeschlagen, diese als „life cy-
cle“ mit drei aufeinander folgenden Phasen zu verstehen: 
Norm-Emergenz, Norm-Kaskade und Norm-Internalisierung. 
Das Phasenmodell ermöglicht eine weitreichende Erfassung von 
Norm-Institutionalisierungsprozessen und wird hier daher als 
Folie für die Erforschung der Globalisierung inklusiver Bildung 
vorgeschlagen. Finnemore und Sikkink unterscheiden die jewei-
ligen Phasen im Hinblick auf die beteiligten Akteure und ihre 
Motive sowie die zugrunde liegenden Mechanismen der Norm-
verbreitung. Die Phasen werden im Folgenden kurz in prototy-
pischer Form beschrieben.1 

Phase 1, Norm-Emergenz, umfasst den Entstehungskon-
text einer Norm und ihre Aufnahme in formal organisierte Kon-
texte. Zentrale Akteure sind idealistisch motivierte Norm-Entre-
preneure (ebd., S. 896). Norm-Entrepreneure nutzen Nicht- 
regierungsorganisationen, Advocacy-Netzwerke und internatio-
nale Organisationen als Plattform für ihre Ideen und Interessen 
und leisten dort zunächst „interne“ Überzeugungsarbeit, bevor 
die Organisationen ihrerseits die Verbreitung der Norm unter-
stützen. Nichtregierungsorganisationen, Advocacy-Netzwerke 
und internationale Organisationen werden hier nicht nur als 
Diffusionsagenten verstanden, sondern auch als Adressaten von 
Diffusionsbemühungen (Park, 2006). 

Phase 2, Norm-Kaskade, umfasst die Etablierung einer 
Norm auf internationaler Ebene und ihre weltweite Verbreitung. 
Der Übergang zwischen Phase 1 und Phase 2 wird als „tipping 
point“ (Finnemore und Sikkink, 1998, S. 901) bezeichnet und 
tritt ein, wenn eine kritische Menge2 an Staaten sich zu einer 
neuen Norm bekannt hat. Neben organisationsinternen bzw. 
innerstaatlichen Druck tritt zwischenstaatlicher Legitimations-
druck („peer pressure“). Die Norm wird durch internationale 
Bekenntnisse, Vereinbarungen und Verträge institutionalisiert 
und durch eine steigende Zahl von Staaten akzeptiert, weniger 
aufgrund eigener Überzeugung bezüglich der Relevanz der 
Norm, als vielmehr um den antizipierten Erwartungshaltungen 
anderer Staaten und internationaler Organisationen Rechnung 
zu tragen. 

Phase 3, Norm-Internalisierung, beschreibt die Wahr-
nehmung der Norm als selbstverständlichen Bestandteil von 
Rechtsordnungen, Professionsverständnissen und Bürokratien 
durch nationale und lokale Akteure. Normen werden dann als 
„taken for granted“ (ebd., S. 904) aufgefasst und nicht mehr 
hinterfragt. 

Engelkamp und Glaab (2015) kritisieren, dass Finnemore und 
Sikkink der Diffusion von Normen nicht ausreichend kritisch 
gegenüberstehen und dadurch dazu tendieren, Ambiguitäten 
und Wiederstände auszublenden und ihrerseits normative Ord-
nungen diskursiv zu stabilisieren.3 Es ist daher angebracht, ins-
besondere im Hinblick auf die Aneignung globaler Normen 
neben Prozessen der Norm-Internalisierung auch Prozesse der 
Norm-Rekontextualisierung und -Abwehr in den Blick zu neh-
men (Steiner-Khamsi, 2007, S. 379ff.) und darüber hinaus in 
Bezug auf die Verbreitung und Aneignung von Normen nicht 
von Automatismen und Kausalitäten auszugehen. 

Durch die Berücksichtigung von Prozessen der Entste-
hung, Verbreitung und Aneignung lassen sich zahlreiche Fragen 
an die Institutionalisierung globaler Normen der Bildung und 
Erziehung anschließen. Das Konzept des Norm-Zyklus eignet 
sich daher, die „Geschichte inklusiver Bildung“ in ihrer noch 
jungen Entwicklung als globale Norm zu untersuchen. Einige 
der sich hieraus ergebenen Forschungsfragen werden im Fol-
genden angedeutet. 

Entstehung
In Anlehnung an Phase 1 können die Ursprünge und Verhand-
lungsprozesse internationaler Vereinbarungen und Verträge über 
inklusive Bildung und Erziehung untersucht werden: Welche 
Akteure mit welchen Konzepten und Vorstellungen von Bildung 
waren beteiligt? Welche Akteure konnten sich in Verhandlungen 
durchsetzen und warum? Von welchen lokalen und nationalen 
Organisationen und Bewegungen waren durchsetzungsstarke 
Akteure inspiriert bzw. beeinflusst? 

So erforscht zum Beispiel Eckhardt Fuchs (2007) die 
Entstehung und Etablierung von Kinderrechtsnormen. Fuchs 
betont die zentrale Rolle von Eglantyne Jebb, einer englischen 
Lehrerin und Krankenschwester. Jebb war Gründerin der Kin-
derrechtsorganisation Save the Children und Autorin der ersten 
internationalen Kinderrechtskonvention, die 1924 von der Ge-
neralversammlung des Völkerbundes verabschiedet wurde (ebd., 
S. 152). Sie kann daher als Norm-Entrepreneurin für Kinder-
rechte bezeichnet werden. Fuchs zeigt ferner, dass die im 20. Jh. 
entstehenden transnationalen Zivilgesellschaft und die Arbeit 
internationaler Nichtregierungsorganisationen für die Entste-
hung und Ausbreitung von Kinderrechten wesentliche Voraus-
setzung waren und unterstreicht damit die Bedeutung von trans-
nationalen Advocacy-Netzwerken für Prozesse der Norm- 
Entstehung. 

Vergleichbare Untersuchungen zur Vorgeschichte der 
Salamanca-Erklärung oder des Agenda-Settings im Zusammen-
hang mit Artikel 24 der UN-BRK zum Recht auf Bildung liegen 
m.E. nicht vor. Theresia Degener (2009, S. 20) weist darauf hin, 
dass bisher keine andere Menschenrechtskonvention so schnell 
verhandelt wurde und in Kraft getreten ist wie die UN-BRK. 
Neben nationalen Regierungen waren 16 Behindertenverbände 
und über 400 Nichtregierungsorganisationen an der Verhand-
lungen beteiligt (ebd., S. 202). 

Für die Analyse von Prozessen der Norm-Entstehung ist 
ferner von Interesse, wie Nichtregierungsorganisationen, Ad-
vocacy-Netzwerke und internationale Organisationen Normen 
aufnehmen und verarbeiten. Werden Konzepte inklusiver Bil-
dung von internationalen Organisationen wie zum Beispiel der 
UNESCO, der OECD oder Weltbank inkorporiert oder igno-
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riert und welche Mechanismen sind hierfür ausschlaggebend? 
Welchen Einfluss üben Behindertenrechtsorganisationen aus? 
Welche Bedeutung haben die internationale Bildungsberichter-
stattung und die internationale Berichterstattung über Men-
schen mit Behinderung (siehe z.B. United Nations, 2014; Wa- 
shington Group on Disability Statistics, 2015)? Welche Rolle 
spielen organisationsinterne Strukturen und Kulturen?  

Galit A. Sarfaty (2010) untersucht beispielsweise die 
Bedeutung von Menschenrechtsnormen innerhalb der Welt-
bank. Sarfaty zeigt, dass die Berücksichtigung von Menschen-
rechten in Entwicklungsprojekten mit anderen Organisations-
prinzipien (z.B. effiziente Wirtschaftsförderung) konfligiert. 
Zudem werden Menschenrechte von den verschiedenen „pro-
fessional subcultures“ höchst unterschiedlich wahrgenommen, 
wobei wirtschaftswissenschaftliche Standpunkte, die die instru-
mentelle Bedeutung von Menschenrechten gegenüber der 
intrinsischen Bedeutung betonen, dominieren (ebd., S. 670). 

Florian Kiuppis (in diesem Heft) untersucht die Bedeu-
tung inklusiver Bildung innerhalb der UNESCO und nimmt 
damit einen maßgeblichen Diffusionsagenten inklusiver Bil-
dung in den Blick. Er zeigt, dass die durch die UNESCO initi-
ierte Salamanca-Erklärung nicht zu einem systematischen bil-
dungspolitischen Umdenken innerhalb der UNESCO geführt 
hat. Innerhalb der UNESCO gab es in dem von Kiuppis unter-
suchten Zeitraum (1994 bis 2000) keinerlei Konsens im Hin-
blick auf die Definition und Bedeutung inklusiver Bildung. Ob 
und wenn ja welche Zielgruppen im Anschluss an inklusive 
Bildung erreicht werden sollen, war selbst innerhalb jener Or-
ganisation, die diesen Begriff maßgeblich verantwortet, umstrit-
ten.  

Verbreitung: Inklusive Bildung  
als Weltkultur

In Anlehnung an Phase 2 kann die weltweite Diffusion von 
inklusiver Bildung als globale Norm erforscht werden: Über 
welche Mechanismen, Kanäle und Agenten wird inklusive Bil-
dung verbreitet? Welche Ausprägungsformen formaler Nor-
menaneignung (Ratifikationen, Staatenberichte, Monito-
ring-Stellen, nationale Strategien, Bildungsprogramme, juris-  
tische Kodifizierungen) lassen sich weltweit beobachten? Wel-
che Mechanismen beschleunigen oder verlangsamen die welt-
weite Diffusion der Norm? Führt inklusive Bildung zu weltwei-
ten Schulstrukturveränderungen, z.B. zur Abschaffung von 
Sonderschulen? 

Forschungen zur Diffusion globaler Normen der Bil-
dung und Erziehung wurden in den letzten Jahrzehnten insbe-
sondere von der sogenannten Stanford-School makrosoziolo-
gisch arbeitender Bildungsforscher/-innen vorgelegt. Die 
Stanford-School geht davon aus, dass sich die Bildungssysteme 
weltweit immer ähnlicher werden und zeigt dies empirisch im 
Hinblick auf die Bildungsbeteiligung (Boli, Ramirez & Meyer, 
1985), schulcurriculare Inhalte (Benavot, Kamens, Meyer & 
Wong, 1991; Kamens, Meyer & Benavot, 1996), die Etablie-
rung von Wissenschaftsbürokratien (Finnemore, 1993) oder 
die Verbreitung pädagogischer Konzepte wie z.B. Lebenslanges 
Lernen (Jakobi, 2009), Umweltbildung (Bromley, Meyer & 
Ramirez, 2011) und Menschenrechtsbildung (Suárez & Rami-
rez 2007). In zahlreichen Studien zeigt sich, dass diese institu-
tionelle Isomorphie (strukturelle Angleichung) nicht aus-

schließlich von wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 
Faktoren innerhalb von Ländern beeinflusst wird, sondern – so 
die Annahme der Stanford School – auf der Existenz einer 
Weltkultur, verstanden als ein Bündel global wirksamer kogni-
tiver Erwartungen über angemessenes (staatliches) Handeln, 
beruht (s. auch Adick, 2009 und Koening, 2015). 

Die Weltkulturtheorie ist Ausgangspunkt einer Reihe 
von Studien, die die Diffusion von Menschenrechtsnormen 
untersuchen. Diese unterstreichen die Bedeutung der weltkul-
turellen Einbettung eines Landes für: 

 – die Ratifikation von Menschenrechtskonventionen (Cole, 
2005; Wotipka & Tsutsui, 2008), 

 – die Gründung nationaler Menschenrechtsinstitutionen 
(Koo & Ramirez, 2009) oder 

 – die Etablierung von Menschenrechtsbildung (Ramírez 
u.a., 2007).

Emilie Hafner-Burton und Kiyoteru Tsutsui (2005) zeigen, 
dass sich die Ratifikation von Menschenrechtskonventionen 
nicht nachweislich positiv auf die Menschenrechtspraxis aus-
wirkt. Länder tendieren dazu, nach der Ratifikation von Men-
schenrechtskonventionen die Menschenrechte weiterhin syste-
matisch zu verletzten. Ein Ergebnis, welches die Autor/innen 
als „Paradox leerer Versprechungen“ bezeichnen (ebd., S. 
1378). Auch solche Staaten, die Menschenrechtskonventionen 
nicht umsetzen wollen bzw. dazu nicht in der Lage sind, kön-
nen durch ihre Ratifikation symbolische Zustimmung zu glo-
balen Normen signalisieren, ohne mit weitreichenden nega-
tiven Konsequenzen rechnen zu müssen. 

Die Diskrepanz zwischen formaler Zusage und lokaler 
Umsetzungspraxis wird von Vertretern der Stanford School als 
„Entkopplung“ bezeichnet (z.B. Hafner-Burton, Tsutsui & 
Meyer, 2008). Neuere Studien untersuchen Faktoren, die Ent-
kopplung begünstigen oder erschweren. Diese zeigen die Be-
deutung von nationalen Menschenrechtsinstitutionen (Cole & 
Ramirez, 2013) und von Zusatzprotokollen zu Menschen-
rechtsabkommen (Cole, 2012) für die Umsetzung von Men-
schenrechtsnormen. 

Vergleichbare Forschungen zur weltweiten Diffusion 
der UN-BRK liegen bisher nicht vor. Bemerkenswert ist die 
Geschwindigkeit, mit der die UN-BRK weltweit diffundiert. 
Zwischen März 2007 und Juli 2016 haben 166 Staaten die 
Konvention ratifiziert, 21 Staaten haben die Konvention unter-
schrieben, lediglich 11 Staaten sind bisher nicht in Erscheinung 
getreten. Im Sinne der Stanford School könnte die Vermutung 
geäußert werden, dass die globale Erwartungshaltung und der 
damit verbundene Legitimitätsverlust bei Nichtratifikation 
ausschlaggebend für die schnelle Verbreitung der UN-BRK ist. 
Eine Prüfung dieser Vermutung könnte zum einen durch mul-
tivariate Analyseverfahren und zum anderen durch verglei-
chende Länderstudien erfolgen. 

Das Zusatzprotokoll zur UN-BRK wurde von 88 Staa-
ten ratifiziert und von 20 Staaten unterschrieben. 81 Staaten 
haben das Zusatzprotokoll bisher unberücksichtigt gelassen 
(Stand: Juli 2016). Mit dem Zusatzprotokoll verpflichten sich 
die Staaten, den UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen anzuerkennen und gegen den Staat gerich-
tete Individualbeschwerden bzgl. der Verletzung der UN-BRK 
von Personen und Personengruppen zuzulassen. So kann ins-
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besondere bei Staaten, die die Konvention nicht aber das Zu-
satzprotokoll unterzeichnet haben, eine erhöhte Diskrepanz 
zwischen politisch formuliertem Anspruch auf der einen Seite 
und einer nicht eingelösten Praxis auf der anderen Seite auftre-
ten.

Festzuhalten bleibt, dass inklusive Bildung mit der Ra-
tifikation der UN-BRK, der mit ihr verbundenen internatio-
nalen Berichterstattung und Einführung nationaler Koordina-
tionsstellen weltweit mit hoher Geschwindigkeit diffundiert 
und so zu einem Teil weltkultureller Erwartungshaltungen über 
die adäquate Organisation von Bildungssystemen geworden ist. 

Aneignung: Inklusive Bildung und  
kulturelle Bedeutungswelten

In Anlehnung an Phase 3 lassen sich schließlich Prozesse der 
Normenaneignung untersuchen: Wie wird inklusive Bildung 
in bestimmten lokalen Kontexten verstanden? Warum wird 
inklusive Bildung in einem spezifischen nationalen Kontext 
angenommen und in einem anderen abgelehnt? Wie stark va-
riiert das, was unter inklusiver Bildung verstanden und ge-
macht wird und warum? Welchen Einfluss haben dabei sonder-
pädagogische Fördersysteme und die ihnen unterliegenden 
Behinderungsparadigmen und Professionsverständnisse in die-
sem Prozess?4 Wie reagieren Akteure im Bildungssystem auf 
Einflüsse von außen (z.B. auf Forderungen des UN-Ausschus-
ses über die Rechte von Menschen mit Behinderungen)? Wel-
che Rolle spielen ausländische Bildungssysteme (z.B. Refe-
renzen auf inklusive Bildung in Kanada, Italien oder Finnland)? 
Welchen Einfluss haben internationale Organisationen und 
transnational organisierte Wissenschaftler/-innen auf die nati-
onale und lokale Auseinandersetzung mit inklusiver Bildung? 
Welche Auswirkungen haben internationale Finanztransfers im 
Rahmen der bi- und multilateralen Entwicklungszusammenar-
beit? 

Forschungen zur Aneignung globaler Normen untersu-
chen an Stelle von weltkulturellen Ähnlichkeiten die internati-
onale Variationsbreite von Rezeptionsprozessen, Problemlö-
sungen und Strukturveränderungen. Dabei zeigt sich, dass 
globale Normen nicht einfach via „copy & paste“ in nationale 
und lokale Kontexte übertragen werden, sondern im Rahmen 
von komplexen Transferprozessen (Phillips & Ochs, 2004; Stei-
ner-Khamsi, 2004; Steiner-Khamsi & Waldow, 2012) höchst 
selektiv aufgenommen und verarbeitet werden. Mit dem Be-
griff „kulturelle Bedeutungswelten“ wird ein Gegenpol zur 
Weltkulturtheorie formuliert, welcher kulturrelative Verarbei-
tungsweisen und Bedeutungszuschreibungen betont (Schrie-
wer, 2007).5 

Peggy Levitt und Sally Merry (2009) untersuchen bei-
spielsweise die lokale Aneignung des globalen Frauenrechtsdis-
kurses anhand von Fallstudien in Peru, China, Indien und den 
Vereinigten Staaten. Sie analysieren, wie globalen Normen in  
lokal variierenden Prozessen durch Nichtregierungsorganisati-
onen und soziale Bewegungen interpretiert werden. Levitt und 
Merry weisen darauf hin, dass sich Menschenrechtsideen vor 
dem Hintergrund lokaler ideologischer und sozialer Gegeben-
heiten verändern. Sie zeigen ferner, dass lokale Menschen-
rechtsorganisationen mit dem Dilemma konfrontiert sind, auf 
der einen Seite transnationale Ideen als kompatibel mit lokalen 
Gerechtigkeitskonzeptionen zu präsentieren und auf der ande-

ren Seite lokale Unzulänglichkeiten und Ungleichheiten beto-
nen müssen, um bestehende Verhältnisse verändern zu können 
(ebd., S. 488). Levitt und Merry bezeichnen diese Art von Nor-
menaneignung als Vernakularisierung. Damit betonen die Au-
torinnen, dass sich globale Normen durch ihre Übersetzung 
verändern, und unterstreichen die Bedeutung lokaler Akteure 
für die Auslegung globaler Normen. 

Julia Biermann (in diesem Heft) nutzt das Konzept der 
Vernakularisierung um zu untersuchen, wie inklusive Bildung 
in Nigeria verstanden wird. Biermann zeigt, wie verschiedene 
föderale Akteure aus den Politikfeldern Bildung und Behinde-
rung das durch die UN-BRK vermittelte Ziel einer „Schule für 
alle“ an lokale Diskurse über „Bildung für alle“ anschlussfähig 
machen. Diese lokale Aneignung inklusiver Bildung betont die 
Bedeutung der Beschulung marginalisierter Gruppen gegen-
über der gemeinsamen Beschulung von Kindern mit und ohne 
Behinderung. Die Anschlussfähigkeit zwischen globaler Norm 
und lokaler Varietät erklärt sie in Anlehnung an Rottenburg 
(2005) durch ein „code-switching“, einen Wechsel zwischen 
zwei kommunikativen Codes, welcher es den lokalen Akteuren 
erlaubt, sowohl die globale Norm kontextspezifisch anzupassen 
und gleichzeitig Normaneignung nach außen zu signalisieren. 

Andere Studien bestätigen die Reinterpretationslei-
stung lokaler Akteure, sind jedoch skeptisch bezüglich der Wir-
kungskraft globaler Normen. Rachel Wahl (2016) zeigt anhand 
von Gesprächen mit indischen Strafverfolgungsbeamten, die 
an einer Menschenrechtsfortbildung teilgenommen haben, wie 
sich die Beamten selektiv auf Menschenrechtsnormen bezie-
hen, um ihre eigene Arbeitsweise zu legitimieren. Dabei han-
delt es sich jedoch nicht um „window dressing“, z.B. durch 
Verschweigen von widersprüchlichen Einstellungen oder 
Handlungen, sondern um die Rechtfertigung eben dieser 
Handlungen unter Berufung auf Menschenrechte (ebd., S. 
305). Wissen über den Menschenrechtsdiskurs (hier: Wissen 
über das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit) wird strate-
gisch verwendet, um Menschenrechtsprinzipien zuwiderlau-
fende Praktiken (hier: Folter) zu verteidigen. 

Nikolai und Hartung (im Erscheinen) verweisen auf die 
Bedeutung von Pfadabhängigkeiten für Prozesse von Norma-
neignung. Am Beispiel der Analyse von Schulstrukturreformen 
in Bremen zwischen 2002 und 2010 zeigen die Autorinnen, 
dass lokale politische und demografische Konstellationen zen-
tral waren für die Abschaffung von Sonderschulen und die Ein-
führung eines zweigliedrigen Schulsystems, während die UN-
BRK lediglich als gelegentliche strategische Referenz in 
Erscheinung trat. 

Zu ähnlichen Ergebnissen bezüglich der begrenzten 
Wirkungskraft globaler Normen kommt auch Maya Kalyanpur 
(in diesem Heft). Sie analysiert unter dem Label inklusiver Bil-
dung gefasste Versuche, das Bildungswesen in Kambodscha zu 
reformieren. Inklusive Bildung als Leitziel erreicht Kambod-
scha durch Entwicklungshilfe finanzierte Initiativen und trifft 
auf einen Kontext, der, kurz nach Ende des Bürgerkriegs, ge-
kennzeichnet ist von einer mangelhaften Ressourcenausstat-
tung der Schulen und einer geringen Qualifikation des Perso-
nals. Kalyanpur analysiert das Scheitern internationaler 
Reformbemühungen um inklusive Bildung am Beispiel der 
Einführung von aus dem Westen stammenden pädagogischen 
Konzepten und medizinischen Klassifikationssystemen. 
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Auch Myriam Hummel und Rolf Werning (in diesem Heft) 
kritisieren, basierend auf Fallstudien aus Guatemala und Mal-
awi, die Rolle von Organisationen der bi- und multilateralen 
Entwicklungszusammenarbeit bei der Umsetzung inklusiver 
Bildung. Internationale Geberorganisationen beteiligen sich 
zwar an der Umsetzung inklusiver Bildung, stehen dabei aber 
miteinander in Konkurrenz und unter ständigem Druck, ihre 
Arbeit inhaltlich voneinander abzugrenzen (ebd.). Darüber hi-
naus zeigen Hummel und Werning, dass die lokalen Verständ-
nisse von Inklusion innerhalb der Länder stark variieren. Von 
einem geteilten Verständnis inklusiver Bildung (Biermann in 
diesem Heft spricht im Bezug auf Nigeria von einem „common 
core“), kann daher in diesen Ländern vermutlich nicht ausge-
gangen werden. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass mit Blick 
auf die weltweite Verbreitung inklusiver Bildung als Menschen-
rechtsnorm nicht von weitreichender Normeninternalisierung 
gesprochen werden kann. Inklusion scheint sich unterhalb der 
Ebene formaler Zustimmung in den meisten Ländern (noch) 
nicht als Norm für die angemessene Organisation von Bildung 
und Erziehung etabliert zu haben. Inklusive Bildung kann – so 
die vorläufige These – nicht als „taken for granted“ bezeichnet 
werden, sondern erweist sich vielmehr als vieldeutige, umstrit-
tene und schwer umsetzbare Erwartung, deren Übersetzung in 
lokale Kontexte eher zu Pluralisierung führt als zu Anglei-
chung. 

Fazit
Die Etablierung inklusiver Bildung als globale Norm lässt sich 
als Zyklus miteinander zusammenhängender Entwicklungs-
phasen konzeptualisieren. Die systematische Berücksichtigung 
von Prozessen der Entstehung, Verbreitung und Aneignung 
inklusiver Bildung als globale Norm ermöglicht es, ein ganz-
heitliches Bild ihrer weltweiten Institutionalisierung zu zeich-
nen. Mit diesem Ziel vor Augen lassen sich zahlreiche For-
schungsfragen ableiten, die in diesem Beitrag nur in Ansätzen 
ausgeführt werden und – so die Hoffnung – an anderer Stelle 
perspektivisch vertieft werden können.

Anmerkungen
1  Finnemore und Sikkink (1998) können der politikwissenschaftlich-sozialkon-

struktivistischen Normenforschung zugerechnet werden. Aus Platzgründen kön-
nen die zahlreichen an Finnemore und Sikkink angelehnten Studien hier nicht 
im Detail vorgestellt werden. Siehe zum Beispiel Kleibrink (2011) und Jakobi 
(2012) für eine Analyse der globalen Norm des  Lebenslangen Lernens.  

2  Finnemore und Sikkink (1998) gehen in Anlehnung an eine Untersuchung zur 
weltweiten Verbreitung des Frauenwahlrechts (Ramirez, Soysal, & Shanahan, 
1997) davon aus, dass ca. ein Drittel aller Staaten eine Norm formal unterstützen 
muss, bevor eine „kritische Menge“ erreicht ist. 

3  Für Unterschiedliche Positionen in der sozialkonstruktivistischen Normenfor-
schung siehe auch die Diskussion zwischen Engelkamp, Glaab und Renner 
(2012, 2013) und Deitelhoff und Zimmermann (2013).

4  Siehe hierzu insbesondere Powell (2011), Richardson und Powell (2011) sowie 
Biermann und Powell (2014, 2016). 

5  Diese Prozesse werden in unterschiedlichen Disziplinen als Hybridisierung (Pie-
terse, 1994), Glokalisierung (Robertson, 1995), Kreolisierung (Hannerz, 1987), 
Übersetzung (Czarniawska & Sevón, 1996, Rottenburg, 1996) oder Vernakula-
risierung (Merry, 2006) konzeptualisiert. Während einige Forscher/innen ihr 
Programm zur Erforschung kultureller Bedeutungswelten explizit von der Stan-
ford-School abgrenzen und selbige sogar als ideologisch motiviert zurückweisen 
(vgl. die Beiträge in Silova & Rappleye, 2015), verstehen andere ihre Arbeiten 
eher als Ergänzung und Erweiterung der Stanford-School (vgl. die Beiträge in 
Schriewer 2016).
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